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Druck und Verlag der Wiesbadener Verlagsanftalt Emil Sommert in Wiesbaden.
Geschäftsstelle : Mauritiusstraße H. — Telephon No 199.

Nr . 1655 . Dienstag , den 17 . Juli 1900 . XV . Jahrgang.

Bekanntmachung,
betreffend die Benutzung des Dampfdesinfekttons'

apparates des städtischen Krankenhauses.

Unter Aufhebung der Bekanntmachung der städtischen
Krankenhaus -Dinktion vom 26 . Juli 1690 , stellen wir hier¬
mit dem Publikum dir Benutzung des Dampfdesinfektions¬
apparates des städtischen Krankenhauses unter folgenden
Bedingungen anheim:

1 ) Künftig werden nur solche Gegenstände zum Desinfiziren
im Dampsinfektions -Apparat des städtischen Kranken¬
hauses zugelasscn , welche aus dem Stadtbezirk Wies¬
baden stammen und deren Amneldnns und
Transport in der nachstehenden Weise erfolgt i
insbesondere werden solche Gegenstände , deren Trans¬
port nach dem Krankenhause durch Privatpersonen
erfolgt , zur Desinfektion nicht angenommen.

2 ) Wer Gegenstände desinfiziren lassen will , hat dies
Tags vorher oder an den betreffende » Vor¬
mittagen aus dem Rathhaus , Zimmer Nr . 57,
(nicht , wie früher , im Krankenhaus ) anzumelden , worauf
die zu desinfizirenden Gegenstände in der Wohnung
des Auftraggebers durch städtische Bedienstete abgeholt
werden ; dem die Abholung überwachenden städtischen
Desinfektor ist dabei in zweifacher Ausfertigung ein
genaues Verzeichnis der zu desinfizirenden Gegen¬
stände zu übergeben ; ein Exemplar erhält der Auf¬
traggeber , mit der Empfangsbescheinigung des städtischen
Desinfektors versehen , zurück.

3)  Die Desinfektion wird bis auf Weiteres nur
Dienstags und Freita - s während der Nach-
mittagsftunden vorgenommen.

4)  Es werde» als geeignet zur Desinfektion «üt
strömendem Dampf «nr Gegenstände aus ge¬
webten Stoffe « aller Art , Bettwerk , eiserne
Bettstellen und dergleichen mehr angenommen;
Lagegen müssen als ungeeignet für diese Art der
Desinfektion alle Gegenstände aus Holz , Leder,
Filz , Sammet . Plüsch und Pelzwerk be¬
zeichnet und zurückgewiescn werden.

L ) Der urrter Aufsicht des städtischen Desinfektors
erfolgende Transport geschieht in durchaus »nans-
fälliger Weise auf einem gewöhnlichen , aber
mrr zu den: einen bestimmten Zweck dienenden Hand¬
wagen.

Die zum Einschlagen der zu desinfizirenden
Gegeustände erforderlichen Tücher und Decken werden
stadtfeilig gestellt.

6 ) Für die Vornahme der Desinsektion in dem Dampf-
desinsektionSapparat wird , sobald eine nur einmalige
Beschickung des Letzteren erforderlich wird , eine Ge¬
bühr von Mk . 4 . —, sttr jede weitere Be¬
schickung eine solche von Mk . 2 .— in An¬
rechnung gebracht.

Für den Hin - und Rücktransport der ans dem
Stadtbering stammenden , zu desinfizirenden Gegen¬
stände , wird , einschließlich der Gestellung der Tücher
und Decken für jede Beladung des Handwagens , eine
Gebühr von Mk . 4 .— erhoben.

Für den Transport der außerhalb des Stadt»
berings stammenden Gegenstände wird die Gebühr
von Fall zu Fall vom «Ltadtbanamt nach den Jükostcn
festgesetzt.

7 ) Die Zahlung der Gebühren hat aus Anforderung des
Stadtbauamtes an die Stadthauplkasse zu erfolgen.

8 ) Für etwaige Beschädigungen der zu desinfizirenden
Gegenstände in dem Dampfdcsinfektionsapparat
kann stadtseitig keinerlei Garantie übernommen
werden.

Wiesbaden , den 18 . April 1900.
Der Magistrat.

4954 _ v. Jbell . '
Bekanntinachung.

Zur Bekämpfung der Blutlaus werden die nachbezeichneien, von
der Königlichen Lehranstalt für Obst - njfo  Weinbau in Geisenheim
als wirksam empfohlene Mittel zur öffentlichen Kenntniß gebracht '̂

1. Das Abbürsten befallener Stellen mit denatuirtem Spiritus
oder mit reinem Petroleum im Winter sowohl als im Sommer . Man
hüte sich dabei im letzteren Falle die gesunde Rinde und die Blätter^
zu benetzen.

2. Das Verkleven von Wundsteucn mit reinem Schweineschmalz.
Bei größeren und tieferen Wunden muß das Schmalz möglichst tief
hineingedrückt werden , um auch die versteckteren Partieen in der
Wunde zu treffen . Dieses Mittel läßt sich auch im Sommer an¬
wenden . nur hüte man sich ebenfalls vor einer Berührung des FetteS
mit der gesunden Rinde und den Blättern.

3 . Abbürsten bezw. Bespritzen der befallenen Stellen mtt einer
Abkochung von Quassiaholz . Man läßt 2 Kilogramm fein ge¬
schnittenes Quvfsiaholz und 3 Kilogramm Schmierseife 24 Stunden
lang mit 20 Liter Master stehen, um dann diese Mischung l  Stunde
zu kochen und mit den übrigen 80 Liter Wasser nach dem Abgießen
tüchtig auszufplllen . Die Lösung schädigt weder die Rinde noch die
Blätter . Will man einzelne Bäume bespritzen , so empfiehlt sich da¬
für die Spritzlanne von Karl Platz in Ludwigshafen bei Mannheim,
welche von dem Oisenhaudler M . Strauß in Geisenheim bezogen
werden kann . Zur Bespritzung von Hochstämmen bedarf es eines
Apparates mit stackem Drucke, wie solcher von Gebrüder Blersch in
Ueberlingen am Bodensee fahrbar hergestM wird.

4 . Vorzügliche Dienste thut im Winter gleich « ach dem BlattaL-
salle eine Mischung von einem Theile Petroleum und vier Theilen
Master . Um diese Zeit sind die Läuse an ihrer meisten Wolle sehr
leicht zu erkennen ; sic werden durch das Petroleum -Waffer sofort und
sicher gctödtet . Vorbedingung ist ein Apparat , der beide Flüssigkeiten
im richtige» Verhältnisse unmittelbar vor dem Austreten aus dem
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iSiprlßropfe Innig vet in if,t >t . Die bla fr (] l braucf/bar fielt Sfppnrate
tiefer  Sfr t tiefem  tie Firma Mayfarth u. Cie. in Frankfurt a. M.
und der Schloffermeister Edel in Geisenheim. Das Petroleum-
Waffer sollte aber nur im Herbste nach dem Blattabfalle angewendet
werden, da es, im Frühjahr gebraucht, die Knospen anzugreifen scheint.
Nebenbei bemerkt wirkt dieses Mittel auch vorzüglich im Kampfe gegen
Schildläuse. - 7501

Wiesbaden, den 11. Juli 1900.
Der Oberbürgermeister

_ _ I . V.: Mangold.
Bekanntmachung.

Hiesige Obstbaumbesitzer, welche die Abgabe von
Baumstützen wünschen, werden ersucht, Anmeldungenüber
ihren eigenen Bedarf  innerhalb 8 Tagen im Rath¬
hause, Zimmer 51 zu machen.

Wiesbaden, den 14. Juli 1900.
Der Magistrat

7528_ -_ I . B. : H c fe.
Verdingung

Für die städtische Krankenhansanlage Hierselbst
sollen nachstehende Arbeiten und Lieferungen im Wege der
öffcittlicheu Ausschreibung verdungen werden:
Loos I Herstellung von eichenen Riemchenböden,

.. 2 Anfertigung von Doppelfenstern.
Verdingungsunterlagenkönnen Vormittags von 9 bis

12 Uhr im Rathhaufe Zimmer No. 42 bezogen werden.
Verschlossene und mit der Aufschrift „H . A . 18

Loos . . . ." versehene Angebote sind spätestens bis Mon¬
tag . den 23 . Jnli 1SOO, Vormitttags 12 Uhr,
hierher einznreicheu.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter Ein.
Haltung der obigen Loos.Reihenfolge— in Gegenwart der
etwa erscheinenden Anbieter.

Znschlagsfrift : 4 Wochen.
Wiesbaden, den 12. Jnni 1900.

Sladtbanamt, Abtheilnng für Hochban.
Der Stadtbaumeisler:

7430_ (ttenzmer. _
Verdingung.

Die Lieferung und vollständige betriebsfähige Aufstellung
zweier Lastenaufzttge für den Neubau „Marktkeller"
hiersetdst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
gaben werden.

Verdingungsunterlagen, einschließlich Zeichnungen, können
Vormiltags von 9 bis 12 Uhr im Rathhause, Zimmer
Nr . 42, gegen Zahlung von 1 M. 50 Pf. bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift .H . A . 14
versehene Angebote sind spätestens bis Freitag , den 20.
Jnli I9UÖ, Vormittags 10 Uhr hierher einznreicheu.

Die Erössnllng der Angebote erfolgt in Gegenwart der
etwa erschienenen Anbieter.

Zuschlagsfrist: 4 Woche«. 7056
Wiesbaden, den 29. Juni 1900.

Stadtbauamt, Abtheilung für Hochbau.
_ Der Stadtbamueister: Genzmer. _

Für unsere Hochbauabtheilung sollen znr Hilfeleistung
bei Projeltirung und Bauausführung umfangreicher Nen-
banien — Krankenhaus, Schulen, Inhalatorium rc. —
mehrere Architekten , möglichst mit akademischer Vor¬
bildung, und mehrere Bantechniker baldigst engagiert
werden.

Bemerkt wird, daß für das Krankenhaus ein auf dem
Gebiete des Krankenhausbanwesens erfahrener Architekt ein¬
gestellt werden soll.

Kündigungsfrist je nach Vereinbarung4 Wochen bis
3 Monate.

Bewerbungen unter Angabe der Gehaltsansprüche und
des Dienstantrittes sind an das Stadtbauamt Abtheilnng
für Hochbau , spätestens bis znm 24 . ds . Mts . ein¬
zureichen. Beizufügen sind Zeugnisse, Lebenslauf und einige
selbstgeiertigte Zeichnungen— nicht Schnlzeichnungen,

Wiesbaden, 7. Juli 1900.
Das Stadtbattamt.

F r oben i us.

SPrfaiili ( m (ir ^ iiiin.
Die Nctbeiligten werden davon in Kenntniß gesetzt, daß

die Acciserückvergütungen für Monat Juni l. Js . zur Zahlung
angewiesen sind. Die Beträge können gegen Empfangs¬
bestätigung innerhalb der nächsten 14 Tage in der Ab-
sertignngsstelle— Fricdrichstraße 15, Part ., Zrmmer No. 1,
während der Zeit von 8 Vorm, bis 1 Nachm, und 3—6
Nachm, in Empfang genommen werden.

Wiesbaden, den 16. Juni 1900. 5939
_ Stadt Aecise Amt

oelanttNnachung.
I . Fenerwehr -Dienst.

Die Mannschaften der freiwilligen Feuerwehr
werden hiermit ans die Bestimmungen der Polizei-Verord-
nung wie der Statuten und Dicnstordmiug aufmerksam ge-
niacht, wonach insbesondere Nachstehendes zu beachten ist:

1. Bei Hebungen und Alarmirungen habet- die Mann¬
schaften in Uniform und Ausrüstung an den ihnen zu-
getheilten Remisen zu erscheinen und sich dort den An-
ordnnngen der Führer zu unterstellen bezw. die Gerätb-
nach der Brandstelle zu transportiren.

2. Sind die zügetheilten Geräthe bei Ankunft an den Re-
misen schon abgefahren, so haben sich die Mannschaften
eiligst̂ nach der Brandstätte zu begeben, wobei sie aber
bei,» Transport anderer Geräthe nach Aufforderung
eines Führers zu helfen haben.

3. Nach Beendigung jedes Dienstes haben alle Mann-
schäften bei dem Rücktransport der Geräthe zu helfen.

4. Entblinden vom Erscheinen an den Remisen bei Bränden
sind diejenigen Mannschaften, welche in unmittelbarer
Nähe einer Brandstätte wohnen, doch haben sich die¬
selben bei ihrenr Führer zil melden.

5. Während des Dienstes haben alle Mannschaften die
Anordnungen der Führer zu befolgen und, soweit es
der Dienst zuläßt, bei ihren Gerathen zu bleiben.

0. Ohne Erlaubnis; des Führers darf kein Feuerwehr¬
mann den ihm angewiesenen Platz, es sei denn zilr
Beseitigung einer unmittelbaren Gefahr verlassen.

7. Nach beendeten Dienst und nach Rücktransport der
Mannschaften an den Remisen verlesen.

Wer bei diesem Verlese fehlt und keine
genügende Entschuldigung beibringt , wird
nach tz 8 N - 4 und 8 20 der Polizei -Ver¬
ordnung bestraft . Nach Beschluß der Feuerwehr-
Commission des Magistrats haben fämmtliche
Mannschaften der Pflichtfenerwehr bei jeder
Alamiruug durch die Sturmglocken mit Armbinde ver¬
sehen, bei den Remisen im Hofe Reugasse 6
(früher Accishof) zu erscheinen, woselbst sie dem Ober¬
führer und den Führern des Zubringers Nr. .5 unter-
stellt sind, bis von dem Feuerwchr-Commando eine
anderweite Anordnung ergeht; hiernach haben sich
insbesondere die Mannschaften des 4 Bezirks bei
Alarmirungen nicht auf dem Schulberg sondern
bei den Remisen im Hofe Rengasse 0 (früher
Aecishos) einzufinden.

Wiesbaden im Februar 1900.
268? Der Magistrat.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Mannschaften der freiwilligen Feuerwehr der

Sangspritzen Abtheilnngen werden ans Mitt¬
woch, den >8 . Jnli 1. I ., und zwar: die Ab¬
theil,engen des zweiten und dritten Zuges
ans Abends 7V2 11 hr und die Abtheilnng
des vierten Zuges ans Abends 7 Uhr zu
einer Hebung in Uniform an die Remisen

geladen.
Mit Bezug auf die §§ 17, 19 und 23 der Statuten,

sowie Seite 12 Abs. 3 der Dienstordnung wird pünktliches
Erscheinen erwartet.

Wiesbaden, den 14. Juli 1900.
. Der Branddircctor:

7512 S che u r e r.7348
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Die Mannschaften der freiwilligen Feuer¬

wehr der nachstehenden Fenerhahuen Ab¬
theil, „ »neu werden auf Dienstag, den 17.
Juli l. I ., und zwar: die Abteilungen des
zweiten und dritten Zuges auf Abends 7'/,
Uhr, die Abtheilnng des vierten Zuges auf

Abends 7 Uhr zu einer Nebnng in Uniform an l>ie Re¬
mise» geladen.

Mit Bezug auf die § § 17, 19 u. 23 der Statuten,
sowie Seite 12 Abs. 3 der Dienstvorschriften wird pünkt¬
liches Erscheinen erwartet.

Wiesbaden, den 13. Juli 1900. •
Der Branddirektor:

7468  _ Schenrer.
Freiwillige Feuerwehr.

Die Mannschaften der freiwilligen Feuerwehr
nachstehender Handspritzen - Abteilungen
werden auf Donnerstag den 19 Juli I. I .,
und zwar : Die Abtheil »»,gen des zweiten
und dritten ZngeS , Abends 7"/, Uhr,
und die Abtheilnng des vierten Zuges,
Abends 7 Uhr, zn einer Hebung io

Uniform an die Remisen geladen.
Mit Bezug ans die §§ 17, 19 n. 23 der Statuten, sowie

Seile 12 Abs. 3 der Dienstvorschriften wird pünktliches
Erschcinerl erwartet.

Wiesbaden, den 10. Juli 1900. 10
Der Branddirector:

_Schenrer.
Freiwillige Feuerwehr

Die Mannschaften der freiwilligen Feuerwehr
der Leiter - nnd Spritzen -Abtheilungen
an der oberen Platterstrahe werden auf
Donnerstag , den 19 . Juli l. I ., AbendS
7 Uhr , zu einer Uebnng in Uniform an die
Remise geladen.

Mit Bezug ans die §8 17, 19 und 23 der Statuten,
sowie Seite 12 Abs. 3 der Dienstvorschriften wird pünkt¬
liches Erscheinen erwartet. 9

Wiesbaden, den 16. Juli 1900.
Der Branddirector. Schenrer.

Vien8tgg, den 17. Juli 1900:
Abonnements - Konzerte

de»
tischen K „ r - Orchesters

unter Leitung des Konzertmeisters Herrn Hermann Irnier.
Nachm. 4 Ulir.

1. Mai ehe gauloise . Sydnoy-Srnith
" Lustspicl -Ouverture . . . , . . Keler Bela.
3. Durch ’» Telephon, Polka . J 0h. Strauss.
4. Hellafest — Kinderrcigon , Einleitung zum

2. Akt aus „Königskiuder “ . . . . Humperdinck
5. Ouvertüre zu „Princesso Jaune “ . . . Saint -Saeus.
6. Meditation übor oin Praeludium von J . 8. Bach Gounod.
7. Heiiiiathsgefühle , Walzer . Ziehrer.
8. VI. ungarische Rhapsodie Liszt.

Abends 8 Uhr:
unter Leitung seines Kapellmeisters , des Königl . Musikdirektors

Herrn Louis Lüstner.
1. Nordische Sennfahrt , Ouvertüre . . . Gade.
2. „Hinaus in den Wald *, Fantasiestück . . E . von Bari.
3. Schwur und Sch werter weihe aus „Die Huge¬

notten * . Moyerbeer.
4. Wein , Weib und Gesang , Walzer . . . Job . Strauss.
5. Die Fingalshöhlo , Konvert-Ouvorture . . Mendelssohn.
6 Der Wanderer , Lied . Fz Schubert
7. Fantasie aus „Rigolotto “ . Verdi.
8, Einzug der Gäste auf Wartburg aus . Tann¬

häuser “ . . . . , . Wagner.

flßttbtnownft.
Lieferung von DienstNeider».

Die Lieferung von
23 Winter -Ueberröcke«,
29 Tuchhosen und

3 Tuch-Juppen
ür Bedienstete der Kurverwaltung soll vergeben werden.
Lieferungs-Termin 1. September 1900. Angebote mit der
Aufschrift„Submission auf Dienstkleider" sind bis Mon¬
tag , den 23 . Jult , Vormittags 10 Uhr, postmäßig
verschlossen unter Beifügung von Stoffmustern bei der Unter¬
zeichneten Stelle eiuzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung
der Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter statt-
sinden wird.

Die Lieferungsbedingungen können auf dem Büreav
der Unterzeichneten Berwaltung eingesehen werden.

Wiesbaden, 8. Juli 1900.
Städtische Kur-Verwaltung:

_ von Ebineyer , Kurdirektor.
Städtisches Leihhaus zn Wiesbaden,

Friedrichftrahe IS.
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß das

städtische Leihhaus dahier Darlehen auf Pfänder in Beträgen
von 2 Mk. bis 2100 Mk. auf jede beliebige Zeit, längstens
aber aus die Dauer eines Jahres , gegen 10 pCt Zinsen
giebt und daß die Taxatoren von 8 —10 Uhr Vormit¬
tags nnd von 2 —3 Uhr Nachmittags im Lcihhanse
anwesend sind.
7108 _ Die Leihhaus -Deputation

Bekanntmachung
Heute Vormittags O Uhr wird die Versteigerung

der dem Leihhause verfallenen Pfänder in dem Lokal Frievrich-
straste 15 fortgesetzt.

Wiesbaden, den 17. Juli I960.
_ Die Leihhaus -Deputation

Bekanntmachung
Der Taglöhncr Wilhelm Dörr , geboren am 3. Ok¬

tober 1862 zu Sonnenberg, zuletzt Faulbrunnenstraße Nr. 6
wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge für seine Kinder, sodaß
dieselben aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden müssen.

Wir bitten um Mittheilung ihres Aufenthaltsortes.
Wiesbaden, 12. Juli 1900. 7476

Der Magistrat:
Armen-Verwaltung:

,_ __ Mangold.
Bekanntmachung.

Die große Zahl der in letzter Zeit bei dem Acciseamte an¬
hängig gewordenen Accise-Vergehen und deren Untersuchung hat er¬
geben, daß ein großer Theil der in Frage kommenden Handels- und
Gewerbetreibenden, darunter solche, welche seit vielen Jahren in täg¬
lichem Geschäftsverkehre mit der Accise-Verwaltung stehen, die Be¬
stimmungen und Vorschriften der hiesigen Acciseordnung garnicht oder
nur sehr mangelhaft kennen. Diese Unkenntniß konnte naturgemäß
niemals strafbefreiend in wenigen Erstfällen ausnahmsweise nur stiaf-
mildernd wirken.

Um die betheiligten Kreise vor weiteren Nachtheilen aus der an-
bcabsichtigten Nichtbeachtung der Accise-Ordnung zu schützen, empfehle
ich denselben, sich mit diesen Vorschriften genau bekannt zu machen
und für deren Befolgung, auch seitens ihres Dienstpersonals, Sorge
zu tragen. Ich verweise dabei besonders auf die §§ 3, 4, 6, 9. 10,
11, 23, 26, 28, 29, 30 und 33 der A.-O. sowie§ 8 der Schlacht¬
hausordnung vom7. März 1884 und bemerke dabei, daß die A.-O.
in ihren Haupttheilen im hiesigen Adreßbuche(Seile 773 und ff.)
sowie vollständig neben der Schlachthausordnung pp. in der im
Verlage von Karl Schnegelberger  hier erschienenen
von dem Magifiratsobersekretär Th. Bierbrauer bewirkten Zusammen¬
stellung der hiesigen Ortsgesetze(Preis 1.50 Mk.) zum Abdruck ge¬
bracht ist. und daß ich zu bezüglicher Auskunftsertheilung jederzeit
gern bereit bin. Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß es
im eigensten Interesse der Waarenempfänger liegt, sich vor den Fol¬
gen unrichtiger Deklaration dadurch möglichst zu bewahren, daß sie
ihren Waarenlieferanten ausdrücklich unter Hinweis auf die hiesige,
Acciseordnung aufgeben, den Inhalt der Sendungen warheitsgemäß
und möglichst unter Vermeidung allgemeiner Bezeichnungenwie z.



B. 83ittuat1en, (Eotoniatlooaren, Stonferbenu. bergt, auf  den zuge¬
hörigen Frachtbriefen genau nnzugeSen. Jedenfalls aber den mit der
Abfuhr betrauten FuhrleutenP. P. mit der Auftragertheilung gleich¬
zeitig eine auf Grund der zugehörigen Rechnungenp. P. ausgestellte
schriftliche Inhaltsangabe zur Vorlage bei der Accise-Abfertigung
übergeben.

Rur wenn seitens der Handel- pp. treibenden so verfahren und
Schwierigteiten vorher beseitigt werden, ist es möglich, eine ja so¬
wohl in ihrem, als auch im Interesse der Accise-Verwaltung liegende
schnellste Abfertigung bei den Accise-Hebestellen zu erzielen, während
unrichtige oder unvollständige Deklarationen die Oeffnung sämmtlicher
betr. Kolli und dadurch unliebsame Verzögerung der Abfertigung
eventl. neben der Einleitung des Strafverfahrens, unausbleiblich zur
Folge haben.

Damit die Empfänger der Waarensendungen sich sogleich von
der erfolgten Vorführung zur Acciseabfertigung überzeugen und sich
durch Zurückweisen nicht abgefertigter Sendungen vor den in der
Accise-Ordnung angedrohten Strafen (§ 9 das.) schützen können, wer¬
den sämmtliche den Accise-Abfertigungs-Stellen vorgelegten
Frachtbriefe und sonstige Transportpapiere mit einem Abdrurk des
amtl. Stempels der betr. Accise-Erheb.-Stelle hinfort versehen wer¬
den. Auch werden die behufs Revision amtlich geöffneten Colli zur
Verhütung nachträglicher Beraubungenp. P. auf Wunsch der De¬
klaranten oder Empfänger unter amtlichen Sicgelverschluß gesetzt
werden, worauf ich besonders aufmerksam mache. Schließlich weise
ich darauf hin. daß auch diejenigen Waarensendungen, bezügl. deren
auf den Frachtbriefen PP. ein a cci s ef r e i er Inhalt angegeben
ist. sowie Eil-, Expreß- und sog. Bahnpoft- pp. Güter von der Vor¬
führung und Revision nicht befreit sind,, und daß diejenigen Colli
bezgl. deren eine spezisicierte Inhaltsangabe vorliegt nur einer probe-
weisen Revision im Interesse einer schleunigsten Abfertigung unter¬
worfen werden, dabei ermittelte Defraudationsversuche aber natur¬
gemäß besonders streng geahndet werden müssen.

Wiesbaden, den 3. Juli 1900.
7219. Der Chef der Accise-Verwaltung. Kiehl, Accise-Jnspektor.

Bekanutmachnng.
Aus unsercni Armen-Arbeitshaus, Mainzerlandstraße 6,

liefern wir frei ins Haus : l
a) Anzündeholz,

geschnitten und sein gespalten, per Centner Mk. %
b ) Buchenholz

geschnitten und grob gespalten per Centner Mk. 1,50.
Bestellungen werden im Nachhause, Zimmer 13, Vor.

mittags zwischen9—1 und Nachmittags zwischen3—6 Uhr
entgegengcnommen.

Sonnenberg.
Bekanntmachung.

Die Heberolle  über die von den Unternehmern land-
und forstwirthschaftlicher Betriebe in der Gemeinde Sonnen¬
berg zu zahlenden Beiträge zur Hessen-Naffauischen Land-
wirthschafklichen Berufs - Genossenschaft nebst Uebersicht liegt
vom 6 . Juli l. Js . ab auf die Dauer von 2 Wochen im
Geschäftslokal des hiesigen Gemeinderechners zur Einsicht
der Betheiligten auf.

Die Beiträge selbst sind innerhalb dieser Frist zur Ver-
meidung des Zwangsverfahrens an den genannten Rechner
zu bezahlen.

Sonnenberg,  den 3. Juli 1900.
Der Bürgermeister:

3218 __ Schmidt.
Bekanntmachung

Der Entwurf zu einer Ordnung für die Erhebung einer
Gen,eindesteuer bei dem Erwerbe von Grundstücken im Be-
v ’e der Gemeinde Sonnenberg (Grnndstücks-Umsatz-Steuer.
Ordnung ) liegt auf hiesiger Bürgerttleisterei zur öffentlichen
^enutniß aus.

Jedeni Gemeindegliede (tz 9 L. O .> ftcht frei, mner-
halb der nächsten zwei Wochen, vom Tage nach der Ver-

Kam

Nichtamtlicher Theil.

öffentlichung an gerechnet, bet dem Gcmeiudevorstande Ein¬
wendungen zu erheben.

Sonnenberg , 12. Juli 1900. 3233
Der Gemcindevorstand;

Schmidt,
_ Bürgermeister._

~ Bekanntmachung.
Der Entwurf zu einer Ordnung , betreffend die Er¬

hebung eines Zuschlages zur Reichsbrausteuer und einer
Bicrsteuer in der Gemeinde Sonnenberg liegt auf hiesiger
Bürgermeisterei zur öffentlichen Kenntlich aus.

J -dem Gemeindegliede steht frei, innerhalb der nächsten
zwei Wochen, vom Tage nach dieser Derösfentlichnng an
gerechnet, bei dem Gemeindevorstande Einwendungen zu
erbeben.

Sonnenberg , 12. Juli 1900. 3234
Der Gemeindevorstand:

Schmidt,
Bürgermeister._

Bekanntmachung.
Der Entwurf zu einer Ordnung betreffend die Er¬

hebung einer Verbrauchssteuer von Schlachtvieh in der Ge¬
meinde Sonnenverg liegt auf hiesiger Bürgermeisterei
zur öffentlichen Kenntnis aus.

Jedem Gemeindegliede steht frei, innerhalb der nächsten
2 Wochen, vom Tage nach dieser Veröffentlichung an ge¬
rechnet, beem Gemeindevorstande Einwendungen zu erheben.

Sonirenberg, 14. Juli 1900.
Der Gemeindevorstand.

Schmidt , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 17 . Juli er . , Mittags 12 Uhr,

gerben in dem Psandlokale Dotzheimerstraße 11/13 dahier:
1 Kleiderschrank, 1 Commode. 1 Waschcommode, ein
Vertikow, 1 Consolä-eu, 2 Schreibtische, 1 Schreibpult,
2 Svpha's, 1 Spiegel, 2 Nähmaschinen, 2 Schließ-
körbe, 10 Bände Brockhaus Conv.-Le-ikon, 10 Kissen
Cigarren . 1 Petrol .-Meßapparat , 1 Badeofen, 3 Betten,

ferner: 2 Kleiderschräuke, 1 Gallerieschrärikchcn. 1 Topha,
1 Commode, 3 Wagen, 2 Karren, 12 Pferde, I Kuh,

öffentlich zwangsweise versteigert.
Wiesbaden, den 16. Juli 1900.

Eifert,
39 Gerichtsvollzieher. niESB

J

Klmden-AnSalt S>indkil-Krim
Walkmühlstr . LS Emserstr . 81,

empfehlen die Arbeiten ihrer Zöglinge und Arbeiter:
KSrbe jeder Art und Größe, Biirstcntvaaren , als: Besen,

st Schrubber. Abseife- und Wurzelbürsten. Anschmierer. Kleider- und
^Wichsbürsten rc.. ferner: Fußmatten . Klopfer . Strohfeile:c.

Rohrfitze werden schnell und billig neugestochkrn. Korb-
Reparaturen gleich und gut auSgeführt. 69b

Auf Wunsch werden die Sachen abgeholt und nneder
zurückgebracht.

WchM-Theütt Wiesbaden.
Gastspiel drS Wiener Operetten-EnsembleS. Dir.: Max Maxwell

Dienstag, den 17. Jnli 1900:
Zum letzten Male.

Glänzende Ausstattung au Dekorationen und Kostümen.
Novität! Novität!

Die Geisha,
oder: Eine japanische r ĥechauS-Gefchicht».

Operette in 3 Akten von Owen Hall. Musik von Sidney JoneS.
Deutsch von C. M. Röhr und Jul . Freund.

In Scene gesetzt von Herrn Dr. Max Maxwell!
Dirigent: Herr Kapellmeister Dr. Sachs.

Mittwoch: den 18. und Donnerstag, den 19. Juli 1900*
Der Vogelhäirdler.
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